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Der Einfluß des Branntwein-Monopols auf den
Betrieb der kleinen nicht-mehlige Substanzen 

verarbeitenden Brennereien.
Nachdem der Gesetzentwurf über das Branntwein-Monopol 

und dessen Begründung bekannt geworden, ist es für Süd- 
deutschland eine brennende Frage geworden, wie sich der 
Einfluß des Monopols auf die zahlreichen kleinen nicht- 
mehlige Substanzen verarbeitenden Brennereien gestalten würde.

Unter dem jetzt geltenden Branntweinsteuergesetze liegen 
denselben folgende steuergesetzliche Verpflichtungen ob: 

a) Anmeldung der Geräthe und der Betriebsräume, 
d) Anmeldung des Materials, welches bei jedem einzel­

nen Brennakte zur Verarbeitung kommen soll und 
Versteuerung desselben nach verschiedenen Material- 
Tarifsätzen unter Zugrundelegung der Größe und 
der Leistungsfähigkeit des Apparates, 

o) Verzicht auf anderweite Benutzung des Apparates 
durch Ablieferung des Helmes bezw. Haftbarkeit für 
den angelegten Steuerverschluß, 

dagegen genießen die Brenner vollständig freie Disposition 
über das gewonnene Fabrikat.

Unter der Herrschaft des Monopols würden für Brenne­
reien, welche täglich nicht mehr als 6 Bottigraum be- 
maischen und einfache Brennvorrichtung haben — oder nur 
Abfälle der eigenen Bierfabrikation verarbeiten — oder welche 
jährlich höchstens 70 K1 nicht mehlige Stoffe verarbeiten, die 
Vorschriften der HZ 6—9 des Monopol-Gefetzentwurfs (über 
Einrichtung und Betrieb der Brennereien) sowie der HH 14 
bis 16 (über Anmeldung des Betriebes) außer Betracht blei­

ben, und an deren Stelle eine Abschätzung des Mindestertrags 
des Brennereibetriebes treten. Das Fabrikat würde dagegen 
an die Monopolverwaltung gegen Gewährung einer vom 
Bundesrathe festzusetzenden Werthsentschädigung abzuliefern 
sein. Die Ablieferung an die Sammelstelle würde bis zur 
Entfernung von 5 Lira ohne Frachtentschädigung zu erfolgen 
haben. Nach Bestimmung des Brenners kann demselben der 
gewonnene eigene Branntwein auch zum Hausbedarf gegen 
ermäßigten Preis überlassen werden, eine Ueberlassung des 
Branntweins aus den Händen des Brenners an andere Per­
sonen ist dagegen verboten.

Der Besprechung dieser projektirten Bestimmungen ist vor­
auszuschicken und als Unterlage zu benutzen die in der Ge­
setzbegründung wiederholt betonte Versicherung, daß der Be­
trieb der Kleinbrennereien erhalten und möglichst geschützt 
werden soll, wie solches aus den vorbehaltenen Erleichterun­
gen hervorgeht. Erwägt man ferner, daß die geplante Mo­
nopolverwaltung mit riesigen Faktoren von Hunderten 
Millionen, mit eigenem Destillationsbetriebe und eigenem 
Exportgeschäfte rechnet, der Betrieb der Kleinbrennereien da­
gegen gegenüber den fabrikatorisch betriebenen Großbrenne- 
reien einen verschwindend kleinen Bruchtheil bildet, der weder 
auf den Ertrag des Monopols noch auf die Kontrole und 
den Konsum im Ganzen einen nennenswerthen Einfluß aus­
üben kann, zum Ueberfluß auch noch von dem nur in kleinen 
Proportionen wechselnden Ausfall der Obst- und Beerenernte 
abhängig ist, so liegt es auf der Hand, daß die Gesetzgebung 
auch voll in der Lage ist, dem Weiterbestehen der Klein­
brennereien und zumal der mit nicht mehligen Substanzen 
arbeitenden ländlichen Brennereien die weitgehendsten Rück-


